
Angleichungszulage für angestellter Lehrer BW
Beitrag von „germangirl“ vom 3. März 2019 09:54

Hallo,

ich (E9) habe wohl verpasst in 2017 den Antrag für die Angleichungszulage zu stellen. Ehrlich
gesagt habe ich heute durch das neue Tarifabkommen zum ersten Mal davon gelesen, dass es
diese Zulage gibt und erhöht wurde.

Die Frist zur Antragsstellung lief im Juli 2017 aus.

Kann mir jemand sagen ob bzw. wie und wo ich diese Angleichungszulage noch beantragen
kann? Diese monatlichen € 105 würde ich mir nur ungern entgehen lassen.

Danke für eure Ratschläge.

Beitrag von „Diokeles“ vom 3. März 2019 12:12

Ich glaube, dass habe ich auch verpasst.  Denke aber, dass man dies nun nicht mehr
beantragen kann. Dumm gelaufen.

https://www.gew-nrw.de/meldungen/deta…ge-sichern.html

Beitrag von „CDL“ vom 3. März 2019 16:11

Wenn die Frist zur Antragstellung seit 1,5 Jahren verstrichen ist, würde ich mal davon
ausgehen, dass das deutlich zu spät kommt. Nichtwissen schützt einen in derartigen Fragen ja
nicht, da man selbst dafür verantwortlich ist sich zu informieren. Aber ein klärendes Gespräch
mit deiner Gewerkschaft kann ja dennoch nicht schaden, dann weißt du es sicher. Evtl.gilt die
Frist nicht für eine künftige Änderung, da sich zwischenzeitlich wieder rechtlich etwas getan
hat.

1https://www.lehrerforen.de/thread/48891-angleichungszulage-f%C3%BCr-angestellter-lehrer-bw/

https://www.gew-nrw.de/meldungen/detail-meldungen/news/tarifbeschaeftigte-angleichungszulage-sichern.html
https://www.lehrerforen.de/thread/48891-angleichungszulage-f%C3%BCr-angestellter-lehrer-bw/


Beitrag von „Diokeles“ vom 3. März 2019 16:20

Bei mir fiel das damals in die Zeit meiner Entfristung. Als ich davon gehört hatte, war die Frist
auch schon vorbei, aber wie du schon sagst, Nichtwissen schützt eben davor nicht 

Beitrag von „Gackita“ vom 3. März 2019 17:10

Die Angleichungszulage betrug damals ganze 30 € brutto. Bei Teilzeit blieb davon ja nicht mehr
viel übrig. Für mich hatte sich damals der Antrag nicht gelohnt. Bei 105 € sieht das jetzt ganz
anders aus. Ob das rechtlich in Ordnung ist, dass man jetzt und für alle Zeiten keinen Anspruch
mehr auf diese Angleichungszulage hat, wage ich aber zu bezweifeln. Wenn dem tatsächlich so
ist, kann ich nur sagen: Adios, GEW!

2https://www.lehrerforen.de/thread/48891-angleichungszulage-f%C3%BCr-angestellter-lehrer-bw/

https://www.lehrerforen.de/thread/48891-angleichungszulage-f%C3%BCr-angestellter-lehrer-bw/

